
 

Sie leben mit Ihrem Hund in Wien oder überlegen, einen Hund 
aufzunehmen? Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Überblick über 
die wichtigsten Bestimmungen und jede Menge Tipps für ein kon-
fliktfreies Zusammenleben von Mensch und Hund in der Großstadt.

ABGABE („Hundesteuer“): Beträgt für den ersten Hund 72 Euro 
pro Jahr. Einmalige Befreiung von der Abgabe im Rahmen des 
Programms „Geprüfter Stadthund“. www.hunde-kunde.at

BADEMÖGLICHKEITEN für Hunde: In den Hundezonen auf der 
Donauinsel sowie Alte Donau (21. Bezirk), Neue Donau, Badeteich
Hirschstetten sowie Seestadt Aspern (22. Bezirk) und Draschepark 
(23. Bezirk).

CHANCE: Hunde im Tierheim haben eine 2. Chance 
verdient. Seit 2015 die erste Adresse in Wien:  
www.tierquartier.at

DRESSURGERÄTE: Elektrisierende Dressurgeräte
wie Teletak, Sprühhalsbänder sowie sonstige technische 
Geräte, die das Verhalten eines Tieres durch Härte oder 
Strafreize beeinflussen sollen, sind verboten!

EINSAM: Allein zu Hause zu bleiben muss mit dem 
Hund langsam und schonend trainiert werden.

HUNDE(AUSLAUF)ZONEN: Dort dürfen sich Hun-
de ohne Maulkorb und Leine nach Herzenslust 
bewegen. Hunde, die als „bissig“ gelten, müssen 
auch in Hundezonen einen Maulkorb tragen.  
Achtung: Listenhunde dürfen nur in allseitig um-
zäunten Hundezonen ohne Maulkorb sein!

HUNDEVERBOTSZONEN & KINDERSPIELPLÄTZE: 
Dürfen von Hunden nicht betreten werden. 
Ausnahme: Assistenzhunde.

ILLEGALER WELPENHANDEL: 
ACHTUNG vor unseriösen Inseraten! 
http://www.tieranwalt.at/de/Welpenhandel.htm

JAHRE VERGEHEN … Ein Hund ist eine Lebensentschei-
dung. Hunde-Senioren haben besondere Bedürfnisse bei 
Ernährung, Bewegung und Pflege. Mit höheren Tierarzt-
kosten ist im Alter zu rechnen.

TIERSCHUTZOMBUDSSTELLE WIEN 
Für alle Fragen rund um den Hund, Wiener Sachkunde- 
nachweis, Geprüfter Stadthund

Tel: (01) 3180076-75079 I www.tieranwalt.at I www.hunde-kunde.at

STADT WIEN – VETERINÄRAMT UND TIERSCHUTZ (MA 60)
Fragen zu gesetzlichen Bestimmungen der Hundehaltung
und zum verpflichtenden Hundeführschein, Fundservice für Haustiere

Tel: (01) 4000-8060 I www.tiere.wien.gv.at

TIERQUARTIER WIEN
Kleine, große, junge und ältere Hunde warten hier auf ein neues Zuhause

Tel: (01) 734 11 02 - 0 I www.tierquartier.at

LEERE ODER BESCHÄDIGTE SACKERLSPENDER
Wiener Misttelefon: (01) 546 48
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FUNDTIERE: Bitte die MA 60-Hotline „Fundservice für Haustiere“ 
unter 01/4000-8060 anrufen und den Tierfund melden.

GEPRÜFTER STADTHUND (ehemals Freiwil-
liger Wiener Hundeführschein): Bei positiv 
absolvierter Prüfung entfällt im Folgejahr 
einmalig die Hundeabgabe! 
Alle Informationen auf www.hunde-kunde.at
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PFOTENKONTROLLE: Besonders im Winter wichtig!
Hunde langsam und schrittweise daran gewöhnen.

QUIETSCHSPIELZEUG: Für Welpen ungeeignet – es kann das Erler-
nen der Beißhemmung erschweren. Kautschukspielzeug, Beißringe 
oder Seilspielzeug sind ideal. Bitte keine Tennisbälle, da diese ein 
für die Hundezähne schädliches Metallgeflecht eingewebt haben.

RÜCKSICHTNAHME:  Hunde sind so zu halten, dass sie Menschen 
nicht gefährden oder unzumutbar belästigen und fremdes Eigen-
tum nicht beschädigen.

SOMMERHITZE:  Hunde keinesfalls im Auto alleine zurück-
lassen! Bereits ab 20 Grad besteht Lebensgefahr!  
Weitere Infos auf www.tieranwalt.at

TRAINING: Vorsicht vor unzulässigen Methoden! Achten Sie auf 
das Gütesiegel „Tierschutzqualifizierte/r Hundetrainer/in“.

UNTERWEGS MIT DEN ÖFFIS: Hier muss der Hund an der Leine 
geführt werden und einen Maulkorb tragen.

VERPFLICHTENDER HUNDEFÜHRSCHEIN: Für 
Listenhunde ist in Wien der verpflichtende Hun-
deführschein vorgeschrieben. Hierfür ist die MA 
60 (Veterinäramt und Tierschutz) zuständig. 

X-BELIEBIGE BESCHÄFTIGUNGEN gibt es für un-
sere Lieblinge: Kauknochen, Denksportaufgaben 
mit Leckerchen, Nasenarbeit und vieles mehr.

YIN UND YANG: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beschäf-
tigung und Ruhe sowie ein frühzeitiges Erkennen, wann der Hund 
überfordert ist, sind sehr wichtig. 
Stress kann viele – auch schwerwiegende – Folgen haben!

ZORES VERMEIDEN:  Für in Wien gehaltene Hunde ist eine Haft-
pflichtversicherung über eine Summe von mindestens 725.000 
Euro zur Deckung der durch den Hund verursachten Personen- 
oder Sachschäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten.
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MAULKORBPFLICHT: Verpflichtend an Orten, an denen sich übli-
cherweise viele Menschen aufhalten (öffentliche Verkehrsmittel, 
Geschäfte, Gaststätten, ...). Gilt für Listenhunde generell. Der 
Maulkorb muss gut sitzen und Hecheln sowie Wasseraufnahme 
ermöglichen.

NEU-HUNDEHALTERINNEN: Wer noch nie oder in den letzten zwei 
Jahren keinen Hund hatte, muss in Wien einen Sachkundekurs 
(siehe unten) besuchen. Die Bestätigung darüber muss bei der 
Anmeldung des Hundes vorgelegt werden. 

ÖFFENTLICHE ORTE: Hier gilt Maulkorb- oder Leinenpflicht, z.B. 
Straßen, Gehwege, Plätze, land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, frei zugängliche Teile von Häusern, Höfen,
Lokalen, Geschäften und Kleingartenanlagen.

KOT: Hundekot ist von den TierhalterInnen zu entfernen. Ganz 
nach dem Motto „Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“ sind in Wien 
flächendeckend Kotsackerlspender aufgestellt.

LEINEN- ODER MAULKORBGEBOT:  An allen öffentlichen Orten 
(siehe unten) müssen Hunde an der Leine geführt oder mit einem 
Maulkorb versehen werden. Für Listenhunde gilt beides. 

LEINENGEBOT: In Parkanlagen und auf Lagerwiesen gilt Leinen-
pflicht. Hunde an der Leine müssen kontrollierbar sein. Achtung 
bei Flexileinen!

KAUFRECHT: Rechtliche Infos für den Hundekauf sowie einen 
Mustervertrag gibt es in unserer Broschüre „Hund und Kaufrecht“. 
Download auf www.tieranwalt.at

WIENER SACHKUNDENACHWEIS: Seit dem 
1. Juli 2019 für Neu-HundehalterInnen (siehe 
oben) verpflichtend. Kursangebot abrufbar 
unter www.hunde-kunde.at

QUALZUCHT: Vorsicht bei Hunderassen mit Merkmalen 
wie kurzen Schnauzen, Hautfalten, Kleinwuchs, Groß-
wuchs, speziellen Fellfarben! Diese gehen oft mit gesund-
heitlichen Problemen einher, das Tier leidet. Qualzucht ist 
in Österreich verboten


